
Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 
 
Drucksache:   VL-22/2023 
 
Fachbereich:  Städtische Gremien 
 
 
Beratungsfolge Termin 

HAFI 07.02.2023 
Stadtverordnetenversammlung 09.02.2023 
 
 
 
Änderung der Entschädigungssatzung 
hier: Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit und Auslagenersatz in der Kreisstadt 
 Homberg (Efze) 
 
a) Erläuterung: 
Aufgrund der gestiegenen Kosten der letzten Jahre und weil die letzte Entschädigungsanpassung 
in 2006 erfolgte, hat der Ältestenrat in seiner Sitzung am 26.01.2023 empfohlen die 
Entschädigungsatzung wie folgt zu ändern 
 
§ 3, Abs. 1 und Abs. 2   Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz 

-  Erhöhung des Sitzungsgeldes für jede Sitzung von 16,50 € auf 20,00 € 
 

-  Erhöhung des pauschalen Auslagenersatzes je Fraktionsmitglied von 75,00 € auf 
100,00 €. Anfallende Kosten für Fortbildungen ehrenamtlicher Mandatsträger beim 
Hessischen Verwaltungsschulverband werden unmittelbar von der Stadt Homberg 
übernommen. 

 
Der Satzungsentwurf wird als Anlage der Einladung beigefügt. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
HGO Entschädigungssatzung 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
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d) Beschlussvorschlag: 
Es wird beschlossen, die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Kreisstadt Homberg (Efze) wie folgt zu ändern: 
 
§ 3, Abs. 1  
 

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten zur Abgeltung ihrer Auslagen für jede Sitzung des 
Organs oder der Fraktion, der sie angehören, einen Betrag von  20,00 € je Sitzung. 
Diese Regelung gilt auch für die Schriftführer der jeweiligen Organe. 

 
§ 3, Abs. 2  
 

(2) Die Fraktionen der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen politischen 
Parteien erhalten zur Bestreitung sächlicher Ausgaben einen Auslagenersatz von 
jährlich 100,00 € für jeden zur Fraktion gehörenden ehrenamtlich Tätigen. Anfallende 
Kosten für Fortbildungen ehrenamtlicher Mandatsträger beim Hessischen 
Verwaltungsschulverband werden unmittelbar von der Stadt Homberg (Efze) 
übernommen.  
 

Die Änderungen treten mit Wirkung vom 01. März 2023 in Kraft.. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. Entwurf zur Änderung Entschädigungssatzung Stand 2023 
 




